
§   1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der  Verein  führt  den  Namen  „Elternverein-Bergischen-Land  &  Umgebung“   und  soll  in  das
Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt  er den Zusatz „e.V.“.  Der Verein hat
seinen Sitz in Wuppertal. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§   2 Der  Zweck des Vereins

Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und unmittelbar  gemeinnützige Zwecke  im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 

Zur Erfüllung der gemeinnützigen Zwecke kann der Verein einen Zweckbetrieb einrichten. 

a) Der Verein tritt für die Umsetzung der Rechte von durch Trennung oder Scheidung betroffenen
Kindern ein. Insbesondere tritt er für das Recht des Kindes auf ungehinderten Umgang mit beiden
Elternteilen und den Personen ein, zu denen die Kinder einen bindenden Kontakt haben.

b) Der Verein tritt  ein für  die Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung und Sorge beider
Elternteile. Er will deren Verantwortungs- und Pflichtgefühl dahingehend stärken, dass sie auch
nach der Trennung oder Scheidung das Wohl des Kindes in den Vordergrund stellen.

c) Der Verein will  mit  allen – staatlichen – Stellen in Kontakt  stehen, die für die Umsetzung und
Beachtung  der  Kindschaftsrechts-Regelungen  verantwortlich  sind.  Er  fordert  von  ihnen  die
verstärkte Wahrnehmung ihrer Aufgabe, das Recht des Kindes auf beide Elternteile auch in der
Gesellschaft durchzusetzen. Insbesondere fordert er die Einrichtung einer staatlichen Stelle, die bei
dringenden  Entscheidungsfragen  zum  Kindesumgang  und  bei  Kindesgefährdung  jederzeit
vermitteln und verbindlich entscheiden kann.

d) Der Verein will in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür schaffen, dass auch Kinder getrennt
lebender  Eltern  den  Kontakt  zu  beiden  Elternteilen  benötigen;  es  soll  der  Meinung
entgegengetreten  werden,  dass  nach  der  Trennung  oder  Scheidung  insbesondere  Väter  das
Interesse an ihren Kindern verlieren.

Der Verein bekennt sich zu den rechtsstaatlichen Prinzipien und ist überkonfessionell und parteipolitisch
neutral.  Des Weiteren verfolgt  der  Verein ausschließlich und unmittelbar  gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnittes „ Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen:
Beratung und Hilfe für betroffene Eltern; die Hilfe soll stets Hilfe zur Selbsthilfe sein. Gedanken- und
Erfahrungsaustausch  unter  den  Mitgliedern.  Gemeinsame  Aktionen  mit  Trennungskindern.
Kontaktpflege zu Jugendämtern, beratenden und entscheidenden Stellen und Politikern. 

Öffentliche Aktionen wie Infostände, Flugblätter und Medienpräsenz. Der Verein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  die  Satzungsmäßigen  Zwecke  verwendet  werden.  Die  Mitglieder
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln des Verein. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verein fremd sind,
oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins
an den Verein „Kindertal“  mit Sitz in Wuppertal zur Verwendung von gemeinnützigen Zwecken. 

Alle  Inhaber  von  Vereinsämtern  sind  ehrenamtlich  tätig.  Jeder  Beschluss  über  die  Änderung  der
Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen.

§   3 Erwerb der Mitgliedschaft

Aktives  Mitglied  des  Verein  kann  jede  volljährige  Person  werden.  Über  den  schriftlichen  Antrag
entscheidet  der  Vorstand.  Der  Antrag soll  den Namen,  das Alter,  den Beruf  und die Anschrift  des
Antragstellers sowie die Angabe enthalten, ob er Vater (Mutter) von betroffenen Trennungskindern ist
(Anzahl und deren Alter). Mit dem Antrag erkennt die Vereinssatzung an. Weiterhin können als passive
Mitglieder  auch  Förderer  der  Vereinsziele,  Vereinigungen und Firmen eine  Mitgliedschaft  erlangen.
Gegen  den  ablehnenden  Bescheid  des  Vorstandes,  der  mit  Gründen  zu  versehen  ist,  kann  der
Antragsteller  Beschwerde  einlegen.  Die  Beschwerde  ist  innerhalb  eines  Monats  an  Zugang  des
ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet  die
nächste ordentliche Mitgliederversammlung.



§   4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet: a)   mit dem Tod des Mitglieds;
b)   durch freiwilligen Austritt;

c)    durch
Streichung  von
der
Mitgliederliste;

d)   durch Ausschluss aus dem Verein.
b
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. Er
ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres möglich. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes
von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn er trotz Mahnung mit  der Zahlung des Beitrages in
Rückstand  ist.  Die  Streichung  ist  dem Mitglied  mitzuteilen.  Ein  Mitglied kann,  wenn es  gegen die
Vereinsinteressen  gröblich  verstoßen  hat,  durch  Beschluss  des  Vorstandes  aus  dem  Verein
ausgeschlossen werden. Vor dem Beschluss ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist
Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand zu rechtfertigen.

§   5 Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Jahresbeiträge und dessen Fälligkeit wird
von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

Es gibt folgende Formen von Mitgliedschaft:

Aktive Mitglieder

Diese Mitglieder nehmen aktiv an den Programmen des Vereins teil und unterstützen voll die Ziele des
Vereins.  Sozialhilfe-  und Arbeitslosenhilfeempfänger  können bei  einem entsprechenden Antrag den
Mitgliedsbeitrag teilweise erlassen bekommen. 

Passive Mitglieder

Hier werden Mitglieder (Förderer) geführt, die die Aufgabenstellung des Vereins unterstützen möchten,
selbst  aber  nicht  betroffen  sind  oder  aus  sonstigen  Gründen  nicht  in  der  Lage  sind  aktiv  an  der
Vereinsarbeit  teilzunehmen.  Fördermitgliedschaften  können  auch  von  Vereinigungen  und  Firmen
eingegangen werden. Am Anfang des Geschäftsjahres erhalten sie ein Jahresprogramm, so daß sie an
ausgewählten  Veranstaltungen  teilnehmen  können  oder  sich  über  die  Aktivitäten  des  Vereins
informieren  können.  Die  Fördermitgliedschaft  (Passive  Mitgliedschaft)  kann  durch  einen  jährlichen
Förderbeitrag erworben werden. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht.

Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder werden vom Vorstand einstimmig gewählt und sind von der Beitragspflicht befreit.

§   6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
a)    der Vorstand   b)   die Mitgliederversammlung. 

§   7 Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB 

Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
Der  Verein wird gerichtlich  und außergerichtlich  durch zwei Mitglieder  des  Vorstands,  darunter  der
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende, vertreten. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert
über  500  Euro  sind  für  den  Verein  nur  verbindlich,  wenn  diese  von  mindestens  zwei
Vorstandsmitgliedern  unterschrieben  wurde.  Alle  Rechtsgeschäfte  über  500,-  Euro  bedürfen  der
Genehmigung der Mitgliederversammlung.



Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit gemäß dem Vereinszweck und den Beschlüssen
der  Mitgliederversammlung.  Er  kann  Aufgaben  unter  sich  verteilen  und  Ausschüsse  für  deren
Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen und beauftragen.

Der  Vorstand  ist  berechtigt  die  Führung  der  laufenden  Geschäfte  an  einen  Geschäftsführer  zu
delegieren.

§   8 Die Zuständigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:
1. Vorbereitung der Mitgliederversammlung;
2. Einberufung der Mitgliederversammlung;
3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
4. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr und Buchführung:
5. Erstellung eines Jahresberichtes,
6. Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen;
7. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.

§   9 Amtsdauer des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tag der Wahl
an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied
ist einzeln, in geheimer Wahl, zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder dessen laufender Beitrag
entrichtet wurde und die mindestens 12 Monate Mitglied des Vereins sind. Scheidet ein Mitglied des
Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche
Amtsdauer des Ausgeschiedenen.

§  10 Beschlussfassung des Vorstands

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei
dessen  Verhinderung  vom  stellvertretenden  Vorsitzenden,  schriftlich  oder  fernmündlich  einberufen
werden.  In  jedem Fall  ist  eine Einberufungsfrist  von einer  Woche  einzuhalten.  Einer  Mitteilung der
Tagesordnung  bedarf  es  nicht,  der  Vorstand  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens  zwei
Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind.
Bei  der  Beschlussfassung  entscheidet  die  Mehrheit  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen.  Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet
der  Vorsitzende,  bei  dessen  Verhinderung  der  stellvertretende  Vorsitzende.  Die  Beschlüsse  des
Vorstands  sind  zu  Beweiszwecken  in  ein  Beschlussbuch  einzutragen  und  vom  Sitzungsleiter  zu
unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die
gefassten  Beschlüsse  und  das  Abstimmungsergebnis  enthalten.  Ein  Vorstandsbeschluss  muss  auf
schriftlichem  Wege  gefasst  werden,  wenn  alle  Vorstandsmitglieder  ihre  Zustimmung  zu  der  zu
beschließenden  Regelung  erklären.  Die  Vereinigung  mehrerer  Vorstandsämter  in  einer  Person  ist
unzulässig.

§  12 Die Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes aktive Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts
kann  ein  anderes  Mitglied  schriftlich  bevollmächtigt  werden.  Die  Bevollmächtigung  ist  für  jede
Mitgliederversammlung  gesondert  zu  erteilen.  Ein  Mitglied  darf  jedoch  nicht  mehr  als  drei  fremde
Stimmen  vertreten.  Die  Mitgliederversammlung  ist  ausschließlich  für  folgende  Angelegenheiten
zuständig:

1. Genehmigung  des  vom  Vorstand  aufgestellten  Haushaltsplans  für  das  nächste
Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; Entlastung des Vorstands.

2.Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags;
3.Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und des Beirats
4.Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins;
5.Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags sowie über
die Berufung gegen einen Ausschliesungsbeschluss des Vorstands;

6.Ernennung von Ehrenmitgliedern.



In  Angelegenheiten,  die  in  den  Zuständigkeitsbereich  des  Vorstands  fallen,  kann  die
Mitgliederversammlung  Empfehlungen an den Vorstand abgeben.  Der  Vorstand kann seinerseits  in
Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

§  13 Die Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche Mitgliederversammlung
stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe
der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom
Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet  ist.  Die Tagesordnung setzt der
Vorstand fest.

§  14 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden,  bei  dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden oder  einem anderen  Vorstandsmitglied  geleitet.  Ist  kein  Vorstandsmitglied  anwesend,
bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung für die Dauer des
Wahlganges  und  der  vorhergehenden  Diskussion  einem  Wahlausschuss  übertragen.  Der
Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann auch ein Nichtmitglied
bestimmt werden. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich  und  geheim  durchgeführt  werden.  Die  Mitgliederversammlung  ist  nicht  öffentlich.  Der
Versammlungsleiter  kann  Gäste  zulassen.  Die  Mitgliederversammlung  ist  beschlussfähig,  wenn
mindestens  ein  Drittel  sämtlicher  aktiver  Mitglieder  anwesend ist.  Bei  Beschlussunfähigkeit  ist  der
Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung  einzuberufen;  diese  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  erschienenen  Mitglieder
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse
im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen bleiben
daher  außer  Betracht.  Zur  Änderung  der  Satzung  ist  jedoch  eine  Mehrheit  von  drei  Viertel  der
abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünfteln erforderlich.
Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit  Zustimmung von vier Fünfteln der  Mitglieder
beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen
Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Für Wahlen gilt
folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht,
findet  eine  Stichwahl  zwischen  den  Kandidaten  statt,  welche  die  beiden  höchsten  Stimmenzahlen
erreicht haben. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist  ein Protokoll  aufzunehmen, das
vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  Es soll  folgendes
enthalten:  Ort  und  Zeit  der  Versammlung,  die  Person  des  Versammlungsleiters  und  des
Protokollführers,  die  Zahl  der  erschienenen  Mitglieder,  die  Tagesordnung,  die  einzelnen
Abstimmungsergebnisse  und  die  Art  der  Abstimmung.  Bei  Satzungsänderungen  soll  der  genaue
Wortlaut angegeben werden.

§  15 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der  Vorstand  kann  jederzeit  eine außerordentliche  Mitgliederversammlung  einberufen.  Diese  muss
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem
Drittel  aller  aktiven Mitglieder  schriftlich  unter  Angabe des  Zwecks  und der  Gründe  vom Vorstand
verlangt  wird.  Für  die  außerordentliche  Mitgliederversammlung  gelten  die  §§  12,  13,  14  und  15
entsprechend.

§  16 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins  kann nur  in einer  Mitgliederversammlung  mit  der  im  § 14 festgelegten
Stimmenmehrheit beschlossen werden.
Sofern  die  Mitgliederversammlung  nichts  anderes  beschließt,  sind  der  Vorsitzende  und  der
stellvertretende  Vorsitzende  gemeinsam  vertretungsberechtigte  Liquidatoren.  Die  vorstehenden
Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird
oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Wuppertal, den 05.09.2008 


